
                                 

 

 
 
 

 
Übertragung der Aufsichtspflicht an eine volljährige Begleitperson 

gemäß §1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz 
 
 
Minderjährige Person: 

     Name, Vorname: _______________________________________  Geb. Datum: ______________ 
   

Straße, Nr.: __________________________________________________ 
 

                     PLZ, Wohnort: __________________________________________________ 
 
Begleitperson: 

     Name, Vorname: _______________________________________  Geb. Datum: ______________ 
   

Straße, Nr.: __________________________________________________ 
 

                     PLZ, Wohnort: __________________________________________________ 
 
Erziehungsberechtigter: 

     Name, Vorname: _______________________________________  Geb. Datum: ______________ 
   

Straße, Nr.: __________________________________________________ 
 

                     PLZ, Wohnort: __________________________________________________ 
 
      Telefonnummer: _________________________________ 

 
Wichtiger Hinweis: 
Die Aufsichtsperson und die minderjährige Person müssen ihre Personalausweise im Original mitführen und dem Sicherheitsdienst am 
Einlass vorzeigen. Diesem Formular muss eine Kopie des Personalausweises des Erziehungsberechtigten beigefügt werden 
sonst kann eine Verlängerung des Aufenthalts nicht gewährt werden. Die Aufsicht darf ausschließlich nur für eine minderjährige 
Person übernommen werden. 
Die Begleitperson muss in der Lage sein, die Aufsicht für den Jugendlichen zu gewährleisten und verzichtet daher auf den Genuss 
alkoholischer Getränke und muss während des gesamten Aufenthalts des Jugendlichen in den Räumlichkeiten dieser Veranstaltung 
sein. 
Für Personen von 14 - 16 Jahren wird das Aufenthaltsrecht lt. Jugendschutz damit von 22:00 Uhr auf 24:00 Uhr, für Personen von  
16 - 18 Jahren von 24:00 auf 03:00 Uhr verlängert. Die Aufsichtsperson trägt Sorge, dass der Jugendliche keinen Alkohol, keine 
Spirituosen (dazu zählen auch sogenannte „Alcopops“) und sonstige berauschende Mittel erwirbt oder zu sich nimmt.  
Jugendliche werden mit einem besonderen Armband markiert. Das Entfernen oder verstecken der Bänder sowie die Missachtung der 
Anweisungen von Veranstalter und Sicherheitsdienst  hat zur Folge, dass der Jugendliche und seine Begleitperson gemeinsam die 
Veranstaltung verlassen müssen und ein Hausverbot ausgesprochen wird.  Die Aufsichtsperson sowie der Erziehungsberechtigte 
haften in vollem Umfang für jegliche Vorkommnisse, auch für evtl. entstehende Schäden und Strafen. 
 

Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten: 
Ich erkläre, dass oben angegebene Begleitperson für den einmaligen Besuch des Faschingsballs am 07.02.2026 der KLJB 
Mengkofen, die Aufgabe der Personensorge für meine Tochter/meinen Sohn wahrnimmt. Ich kenne die Begleitperson und vertraue 
ihr. Zwischen ihr und meinem Kind besteht ein gewisses Autoritätsverhältnis. Sie hat genügend erzieherische Kompetenz, um meinem 
Kind Grenzen setzen zu können (vor allem hinsichtlich Alkoholkonsum). Ich habe auch mit ihr vereinbart, wann und wie mein Kind 
wieder nach Hause kommt. Für eventuelle Rückfragen bin ich unter der oben genannten Telefonnummer zu erreichen. 
 
Mit Unterschrift der Beteiligten wird der Übertragung zugestimmt und bestätigt, diese gelesen und in allen Punkten 
verstanden zu haben. 
 
 
 
 

_________________________________________  _______________________________________ 
Unterschrift Begleitperson                      Unterschrift Erziehungsberechtigter 


